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Preisanordnung Nr. 567.
— Anordnung über die Preise für Mais-Saatgut —

Vom 3. Februar 1956
Zur weiteren Verbesserung der Futterbasis, insbeson

dere der Steigerung des Anbaues von Mais, wird im 
Einvernehmen mit dem Minister der Finanzen folgen
des angeordnet:

§ 1
Mais-Saatgut im Sinne dieser Anordnung ist Saat

gut, das den Gütebestimmungen oder den für die Zu
lassung festgelegten Mindestwerten der jeweiligen 
Anbaustufe entspricht.

§ 2
(1) Die Erzeugerfestpreise für Mais-Saatgut betragen 

je 100 kg netto, ausschließlich Sack, frei Aufbereitungs
betrieb, für

Eliten und Vorstufen 85,— DM
Hochzucht 70,:— DM
Nachbau 61,— DM
Handelssaatgut 50,— DM

(2) Die Ln Abs. 1 verzeichneten Erzeugerfestpreise 
gelten bei einem Wassergehalt bis zu 15%. Liefert der 
Erzeuger (Vermehrer) Rohware von anerkanntem Saat
gut mit einem nach oben abweichenden Wassergehalt 
an, so hat er die dafür entstehenden Trocknungskosten, 
soweit diese preisrechtlich zulässig sind, zu tragen, 
jedoch nur bis zu einem Höchstsatz von 3,— DM pro 
Doppelzentner Rohware.

§ 3
(1) Der Gesamthandelsaufschlag je 100 kg Mais-Saat

gut beträgt bei

Eliten und Vorstufen 7,— DM
Hochzucht 6,— DM

Nachbau 6,— DM

Handelssaatgut 5,— DM

(2) Mit dem Handelsaufschlag sind alle Handelskosten 
und Handelsrisiken, insbesondere Lagerkosten, Um
satzsteuer, Finanzierungskosten, Versicherungen, Pflege
kosten, Schwund und Frachten einschließlich Roll
gelder, die vom Zeitpunkt der Abnahme des Mais- 
Saatgutes durch den Aufbereitungsbetrieb bis zur Aus
lieferung ab Bahnstation des Auslieferungslagers der 
DSG-Kreisniederlassung entstehen, abgegolten.

§ 4

Die Verbraucherfestpreise für Mais-Saatgut betragen 
ie 100 kg netto, ausschließlich Sack, ab Bahnstation des

nächstgelegenen Lagers der 
für

DSG-Kreisniederlassung

Eliten und Vorstufen 85,— DM

Hochzucht 70,— DM
Nachbau 61,— DM

Handelssaatgut 50,— DM


